
Stempelmarke
zu 16,00 Euro

An die
Gemeinde Rasen-Antholz
Niederrasner Straße 35
39030 Rasen-Antholz

PEC: rasenantholz.rasunanterselva@legalmail.it
E-Mail: info@rasen-antholz.eu

Antrag um
 Zuteilung von Gästebetten aus dem Kontingent auf Gemeindeebene 

Der/Die Unterfertigte

geboren am in

Steuernummer

in seiner Eigenschaft als Inhaber/gesetzlicher Vertreter/in des Unternehmens

mit Sitz in (PLZ und Ort)

Straße und Nr.

MwSt. Nr.

Handynr.

Email

 
beantragt

im Sinne des Art. 7 des Dekret des Landeshauptmanns vom 26. September 2022, Nr. 25 und der geltenden
Gemeindeordnung die Zuweisung von 

Gästebetten (Anzahl verbindlich anführen)

 für die gastgewerbliche Beherbergungstätigkeit (Landesgesetz vom 14. Dezember 1988, Nr. 58)

Achtung! Gemäß Artikel 8, Absatz 1 der Verordnung des Landes über die “Kriterien und Modalitäten für die
Erhebung,  Festsetzung der  Obergrenze und Zuweisung von Gästebetten”  wurde bestimmt,  dass in den
ersten beiden Jahren die Vorschussbetten nur  an Betriebe mit weniger  als 40 Betten vergeben werden
können.  Bei  Anträgen  um  Vorschussbetten  ist  daher  das  Ergebnis  gemäß  Artikel  3,  Dekret  des
Landeshauptmanns Nr. 25 vom 26. September 2022 (Bettennachmeldung) zu berücksichtigen!

 für die private Vermietung von Gästezimmern und Ferienwohnungen
    (Landesgesetz vom 11. Mai 1995, Nr. 12)

 für die Beherbergung im Rahmen von Urlaub auf dem Bauernhof
    (Landesgesetz vom 19. September 2008, Nr. 7)



an der Adresse:

 in der Immobilie mit folgenden Katasterdaten

oder

 in der bestehenden zu erweiternden oder in der zu errichtenden Immobilie mit folgenden 
Katasterdaten, für die eine bauliche Eingriffsgenehmigung erforderlich ist:

und erklärt

über folgende Vorzugskriterien zu verfügen, die in der Verordnung der Gemeinde für die Zuweisung von 
Gästebetten auf Gemeindeebene (genehmigt mit Beschluss des Gemeinderates Nr. 28 vom 07.09.2023) 
vorgesehen sind und in die auf der Homepage der Gemeinde Rasen-Antholz eingesehen werden kann:

 der Betrieb verfügt über weniger als 40 Betten oder über keine Betten

 der Betrieb verfügt über einen Rechtstitel, der ihn dazu ermächtigt an nicht Hausgäste Speisen und 
Getränke zu verabreichen oder der Betrieb erklärt, um einen solchen Rechtstitel innerhalb von 3 
Monaten ab Antrag um Zuweisung von Gästebetten anzusuchen bzw. darüber zu verfügen und die 
Tätigkeit der Verabreichung von Speisen und Getränken innerhalb von 3 Monaten nach Erhalt des 
Rechtstitels effektiv aufzunehmen, bei sonstigem Verfall der ihm aufgrund dieses Vorzugskriteriums 
zugewiesenen Gästebetten; ist für die Verabreichung von Speisen und Getränken das Durchführen 
eines Bauvorhabens notwendig, sind zusätzlich die in Art. 6 angeführten Fristen zu beachten, bei 
sonstigem Verfall der dem Betrieb aufgrund dieses Vorzugskriteriums zugewiesenen Gästebetten

 es handelt sich um einen bestehenden Betrieb, d.h. der Betrieb übt seine Tätigkeit bereits aus und 
verfügt somit bereits über Betten

 es handelt sich beim Antragsteller um einen Jungunternehmer, der höchstens 35 Jahre alt ist

 es handelt sich um einen Betrieb, der vom Eigentümer der Struktur selbst operativ geführt wird, wobei 
der Eigentümer der Struktur und der Linzenzinhaber dieselbe Person sind

 es handelt sich um ein innovatives und nachhaltiges Betriebskonzept (Pläne, Konzept u.ä. vorlegen)

Datum und Ort Unterschrift

Anlagen: (nur auszfüllen falls zutreffend)


